
  

Modefotos

Mit dem Mittel „nachgestellter“ Gewalt wird neue Mode
präsentiert 

Ein Stadtmagazin stellt in großformatigen Fotos unter dem Motto „Halloween – Die
Nacht des Grauens“ neue Mode vor. Aufgeschlitzte, erschlagene oder
blutüberströmte Mädchen präsentieren in leblosen Posen Kleidung, Wäsche,
Schmuck oder Kontaktlinsen. In den Unterzeilen wird auf die Hersteller der
Ausstattung hingewiesen. Die Modefotos seien an Grausamkeit kaum zu überbieten,
findet eine Leserin. Sie seien brutal und zynisch. Gewalt werde verharmlost. Das
Spiel mit dem Horror, die Lust am Entsetzen, die diese Fotos widerspiegeln, ließen
sich nicht durch ästhetische Gesichtspunkte bzw. das Thema „Halloween“
verharmlosen oder gar rechtfertigen. Diese Art der Bagatellisierung von
Schwerverbrechen an unschuldigen Opfern als „modischer Kick“ verhöhne grausam
ermordete Mädchen und deren Familien. Die Leserin erinnert an spektakuläre
Kriminalfälle und ruft den Deutschen Presserat an. Die Redaktion erklärt, Intention
des Fotografen sei es gewesen, den auf keltische Rituale zurückgehenden
Halloween-Kult künstlerisch-anspruchsvoll und ästhetisch-ungewohnt umzusetzen.
Als Aufmachermotiv habe er dazu einen ausgehöhlten Kürbiskopf gewählt, der –
ergänzt durch Dialogauszüge aus dem Horror-Klassiker „Halloween – Die Nacht des
Grauens“ – eindeutig auf das Thema „Halloween“ hinweise. Ein Bezug zu
spektakulären Kriminalfällen der jüngsten Zeit sei daher auf keinen Fall gegeben.
Bedingt durch die surreale Art der Fotografie werde deutlich, dass die Fotostrecke
nicht die Realität abbilden oder gar zur Nachahmung animieren möchte, sondern
dass es sich zweifelsfrei um eine künstlerische Interpretation eines jahrhundertealten
Brauches handele, der in den USA mittlerweile Volksfestcharakter genieße. (1999)

Der Presserat sieht in der Fotostrecke keine unangemessen sensationelle
Darstellung von Gewalt und Brutalität und damit keinen Verstoß gegen Ziffer 11 des
Pressekodex. Er weist daher die Beschwerde als unbegründet zurück. Nach Meinung
des Gremiums handelt es sich bei den Fotos um eine zulässige Interpretation des
Themas „Halloween“. Es wird keine reale, sondern eine „nachgestellte“ Gewalt
gezeigt. Dies ist für den Betrachter erkennbar. Letztendlich ist die Beurteilung er
Fotos in hohem Maße auch eine Frage des Geschmacks. Darüber ließe sich intensiv
streiten. Der Presserat hat es sich jedoch zur Devise gemacht, über
Geschmacksfragen nicht zu entscheiden. (B 27/00)

(Siehe auch Thema „Foto/Fotos“, „Jugendschutz“ B 13/00 / B 31/00 sowie
„Nacktfotos“ B 107/00 und B 184/00)



Aktenzeichen:B 27/00
Veröffentlicht am: 01.01.2000
Gegenstand (Ziffer): Sensationsberichterstattung, Jugendschutz (11);
Entscheidung: unbegründet 
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